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Gemeinnützigkeit einer
unternehmensverbundenen
Stiftung

Der Selbstlosigkeitsgrundsatz ist nicht auf wirtschaftliche Vorteile der
Mitglieder in ihrer Erwerbssphäre beschränkt. Schädlich sind überdies
wirtschaftliche Vorteile im privaten Bereich. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.
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Sachverhalt

Die Klägerin, eine mit notarieller Urkunde aus 2015 errichtete und in 2015 durch die zuständige Behörde

anerkannte rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, verfolgt ausweislich ihrer Satzung ausschließlich und

unmittelbar verschiedene gemeinnützige Zwecke. Streitig ist, welche Voraussetzungen für einen Verstoß

gegen den Grundsatz der Selbstlosigkeit und gegen den Grundsatz der Erhaltung des Stiftungsvermögens

vorliegen müssen.

Die Klage vor dem Finanzgericht Bremen hatte teilweise Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur

anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen.

Zwar hat das FG die Klage zutreffend als zulässig angesehen (vgl. dazu z.B. Urteil des

Bundesfinanzhofs ??BFH?? vom 22.06.2016 - V R 49/15, BFH/NV 2016, 1754). Jedoch lässt sich anhand

der von dem FG getroffenen Feststellungen nicht abschließend entscheiden, ob die Klägerin in erster Linie

eigenwirtschaftliche Zwecke im Sinne des § 55 Abs. 1 AO verfolgte.

"Eigenwirtschaftliche Zwecke" werden nicht nur verfolgt, wenn es um die wirtschaftlichen Interessen und

Vorteile der Körperschaft selbst geht. Vielmehr handelt eine Körperschaft auch dann nicht selbstlos, wenn

sie in erster Linie unmittelbar oder mittelbar die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder ??an deren Stelle

bei Stiftungen die Stifter und ihre Erben treten (§55 Abs.3 AO)?? oder die Interessen diesen nahestehenden

Personen (BFH-Urteil vom 22.08.2019- VR67/16, BStBl II 2020, 40, Rz25) wahrnimmt.

Zudem ist der Selbstlosigkeitsgrundsatz nicht auf wirtschaftliche Vorteile der Mitglieder in ihrer

Erwerbssphäre beschränkt. Schädlich sind überdies wirtschaftliche Vorteile im privaten Bereich, also unter

anderem ersparte Aufwendungen, die auch in einer Steuerersparnis bestehen können (BFH-Urteil vom

22.08.2019- VR67/16, BStBl II 2020, 40, Rz28).

Eine Körperschaft verfolgt "in erster Linie" eigenwirtschaftliche Zwecke, wenn sie vorrangig und somit nicht

nur nebenbei ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen oder (mittelbar) die ihrer Mitglieder fördert. An der

Selbstlosigkeit fehlt es nicht nur dann, wenn der Eigennutz der Mitglieder in den Vordergrund tritt.

Selbstlosigkeit im Sinne von §55 Abs.1 AO ist im Regelfall auch dann zu verneinen, wenn das Entstehen

von eigenwirtschaftlichen Vorteilen für alle Beteiligten oder wenigstens für einen wesentlichen Teil der

Beteiligten mitentscheidend gewesen ist. Eigenwirtschaftliche Zwecke der Mitglieder werden somit "in erster

Linie" verfolgt, wenn die bewirkte Förderung der Allgemeinheit im Vergleich zu den eigenwirtschaftlichen

Vorteilen der Mitglieder oder ihnen nahestehenden Personen nicht überwiegt.

Im Streitfall hat das FG nicht hinreichend geprüft, ob die Klägerin in erster Linie eigenwirtschaftliche

Interessen ihrer Stifterin wahrgenommen hat. Diese Feststellungen und die hierauf aufbauende Würdigung

wird das FG im zweiten Rechtsgang nachzuholen haben.
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Das FG hat außerdem rechtsfehlerhaft angenommen, die Steuerbefreiung des §5 Abs.1 Nr.9 KStG sei

deshalb zu versagen, weil die Klägerin sowohl aufgrund der Vereinbarungen, die sie im August 2018 mit der

GmbH über die Zuzahlungen in das Eigenkapital der AG geschlossen hatte, als auch mit den

entsprechenden Überweisungen an die AG gegen einen "Grundsatz der Erhaltung des Stiftungsvermögens"

verstoßen habe. Ein solcher Grundsatz ist dem steuerrechtlichen Gemeinnützigkeitsrecht fremd.

Anders als es das FG seiner Entscheidung zu Grunde gelegt hat, widerspricht eine Zuwiderhandlung gegen

Satzungsbestimmungen, nach denen ??wie im Fall der Satzung der Klägerin?? das Stiftungsvermögen in

seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten ist und es zu den Aufgaben des Stiftungsvorstandes gehört, das

Stiftungsvermögen und die sonstigen Mittel gewissenhaft und sparsam anzulegen, nicht ohne Weiteres den

Vorgaben des §63 Abs.1 AO.

§ 63 Abs. 1 AO erfordert eine tatsächliche Geschäftsführung, die auf die ausschließliche und unmittelbare

Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen entsprechen muss, die die

Satzung über die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält. Verstöße gegen

Satzungsbestimmungen, die nicht durch die §§ 51 bis 68 AO vorgegeben sind (hier: Grundsatz der

Erhaltung des Stiftungsvermögens), sind für die Steuerbefreiung des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG ohne

Bedeutung.

Steuerrechtlicher Ausgangspunkt ist im Streitfall zum einen, dass Mittel der Körperschaft nach §55 Abs.1

Nr.1 Satz1 AO nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden dürfen und dass die Körperschaft

nach §55 Abs.1 Nr.3 AO keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,

begünstigen darf.

Zum anderen ist zu beachten, dass eine vermögensverwaltende Tätigkeit ??wie sich unter anderem aus

§58 Nr.3 AO ergibt?? zwar grundsätzlich nicht gegen das Ausschließlichkeitsgebot des §56 AO verstößt

(BFH-Urteil vom 23.10.1991- IR19/91, BStBl II 1992, 62, unter II.2.b), die Vermögensverwaltung einer

Steuervergünstigung aufgrund der Verfolgung steuerbegünstigter Zwecke jedoch entgegensteht, wenn sie

in einer ??dem FG als Tatsacheninstanz obliegenden?? Gesamtschau zum Selbstzweck wird und damit

neben die Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks der Körperschaft tritt (vgl. BFH-Urteil vom 04.04.2007-

IR76/05, BStBl II 2007, 631, unter II.3.c bb, zu wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben; ebenso für die

Vermögensverwaltung Unger in Gosch, AO §56 Rz27).

Anhand der von dem FG getroffenen Feststellungen lässt sich nicht abschließend beurteilen, ob durch die

auf Grundlage der Vereinbarungen mit der GmbH erfolgten Zuzahlungen der der Klägerin von der Stifterin

zugewendeten Beträge in das Eigenkapital der AG im Sinne des §272 Abs.2 Nr.4 HGB gegen das

Ausschließlichkeitsgebot des §56 AO oder gegen das Mittelverwendungsgebot des §55 Abs.1 Nr.1 Satz1

AO verstoßen wurde. Auch dies wird von dem FG im zweiten Rechtsgang nachzuholen sein.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 4. Dezember 2025 (V R 11/24), veröffentlicht am 30. April 2026.
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610081/


Downloaded from Blogs on 05.05.2026 21:00h

Schlagwörter

Gesetzgebung, gemeinnützige Stiftung
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